
GEZ-Gebühr für Computer
Beitrag von „Moebius“ vom 1. August 2006 10:44

Das von dir zitiert "nicht ausschließlich privater Bereich" bezieht sich aber nicht auf das hier
vorliegende Problem, wann zusätzliche Gebühren zu zahlen sind, sondern auf darauf folgende
Ausnahmetatbestände.
Wie in dem oben verlinkten Schreiben erläutert: Wann zusätzliche Gebühren zu zahlen sind, ist
in der Vorgängerversion des RGStV festgelegt (nämlich "...zu gewerblichen Zwecken oder einer
anderen selbständigen Tätigkeit..."), und die behält in diesem Punkt ihre Gültigkeit.

Grüße,
Meobius

1https://www.lehrerforen.de/thread/14006-gez-geb%C3%BChr-f%C3%BCr-computer/?postID=122078#post122078
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